
 

 

 

Stadt Hungen 

  

 Vorlage-Nr.: 2014/46  

 

Betreff: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Breitbandausbau 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

32 Grundstücksangelegenheiten Herr Sames  17.03.2014 

 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 

Fachbereich 
Datum, Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

FB 1 - Zentrale Dienste  

FB 2 - Bürgerdienste  

FB 3 - Technische Dienste  

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 

 

Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 

  

Kostenstelle / Sachkonto  

Investitionsnummer 0006001001 

  

Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 

 
Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 

 

 

 
 

 
 

 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 

 
Unterschrift Bürgermeister 
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Betreff: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Breitbandausbau 
 

Anlage(n): 2014_46 Anlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

32 Grundstücksangelegenheiten Herr Sames  17.03.2014 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Magistrat 25.03.2014 nichtöffentlich beschließend 

Haupt- und Finanzausschuss 06.05.2014 öffentlich beschließend 

Stadtverordnetenversammlung 08.05.2014 öffentlich beschließend 

 

Beschluss: 

Es wird beschlossen, der in der Anlage beigefügten Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über 
den Breitbandausbau in den Kommunen Hungen, Grünberg, Laubach und Reiskirchen, die 
Zustimmung zu erteilen. 
 

Sach- und Rechtslage: 

Zum Ausbau des Breitbandnetzes in noch nicht ausreichend versorgten Ortsteilen wollen 
sich die Kommunen Hungen, Grünberg, Laubach und Reiskirchen zusammenschließen. 
Unter der Federführung der Stadt Hungen sollen die notwendigen Arbeiten zur Vorbereitung, 
Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe von Breitbandinfrastrukturmaßnahmen 
durchgeführt werden. Dabei ist es Ziel der abzuschließenden Öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung, die Rechte und Pflichten im Innenverhältnis zwischen der Stadt Hungen und 
den anderen beteiligten Kommunen zu regeln. 
 
Die Stadt Hungen wird im Auftrag der beteiligten Kommunen des beschriebenen 
Versorgungsgebiets die Planung und Ausschreibung der für den Ausbau des 
Breitbandnetzes erforderlichen Maßnahmen federführend durchführen. 
 
Die Aufgaben der Stadt Hungen sind u.a. die Abwicklung des Markterkundungs-
/Interessenbekundungsverfahrens, die Auswertung eingegangener Angebote und die 
Erstellung eines Vergabevorschlags. 
 
Für den Versorgungsbereich der Stadt Hungen mit den Stadtteilen Bellersheim, Langd, 
Obbornhofen, Rabertshausen und Rodheim wurden insgesamt Kosten in Höhe von € 
800.000,00 veranschlagt. Hiervon sind 200.000,00 € ausgabewirksam im Haushalt 2014 und 
600.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung für 2015 eingestellt worden. 
 
Mit dem Zusammenschluss und dem Abschluss der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung soll 
potentiellen Anbietern von Breitbandleistungen ein einheitlicher Ansprechpartner zur Seite 
stehen und technische und wirtschaftliche Potenziale genutzt werden. Damit wird ein 
effizientes Ausbaumanagement für das Versorgungsgebiet gewährleistet. 
 




